
Den Müttern zur Warnung!

Auszug aus:
BGH XII ZB 188/11, vom 01.02.2012

Die Anordnung eines Ordnungsmittels nach § 89 Abs. 1 FamFG setzt voraus, dass eine 
Zuwiderhandlung gegen einen Vollstreckungstitel zur Regelung des Umgangs vorliegt 
(Bahrenfuss/Hentschel FamFG § 89 Rn. 4). 
Eine solche Zuwiderhandlung gegen die sich aus dem Umgangstitel zugleich ergebende 
Verpflichtung der Mutter, die Durchführung des vereinbarten Umgangskontakts zu 
fördern, hat das Oberlandesgericht festgestellt. 

Eine eindeutige Zuwiderhandlung ist bereits darin zu erblicken, dass die Mutter am 25. 
September 2010 gemeinsam mit dem Kind ortsabwesend war und somit den fest 
vereinbarten Umgangskontakt vereitelt hat. 

Hinzu kommt, dass die Mutter nach den Feststellungen des Oberlandesgerichts nicht 
alle erzieherischen Möglichkeiten ausgeschöpft hat, um auf den gemeinsamen Sohn zur 
Ausübung des Umgangskontakts mit dem Vater einzuwirken. 

Sie hat sich darauf beschränkt, das Kind von der Wohnung zu dem vor dem Haus 
wartenden Vater zu schicken, ohne zusätzliche Signale zu geben, dass sie mit dem 
Umgangskontakt einverstanden ist und dessen Durchführung wünscht. 

Damit hat sie gegen die vereinbarte Umgangsregelung verstoßen. 


